
 

  

Stadtverwaltung Mühlhausen  022.332/10.0 
Der Oberbürgermeister       15.03.2021            
 
Veröffentlichung von Beschlüssen des Stadtrates der Stadt Mühlhausen und seiner 
Ausschüsse für das nächste Amtsblatt 
 

In der Stadtratssitzung am 10.03.2021 wurden die nachfolgend aufgeführten Beschlüsse mit 
Stimmenmehrheit gefasst: 
 
Beschluss Drucksache Nr.: 315/2021 
Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2021 
Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2021 und den Haushaltsplan 2021 mit einem 
Gesamtvolumen von 84.699.980 Euro. 
Der Stellenplan 2021 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt und somit gemäß § 2 der 
Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung Bestandteil des Haushaltsplanes. Er weist den 
Gesamtbedarf der Planstellen der Stadt Mühlhausen, unterteilt nach Beamten und 
Beschäftigten, aus. 
 
Beschluss Drucksache Nr.: 316/2021 
Beschluss über den Finanzplan im Planungszeitraum 2020 bis 2024 
Der Stadtrat beschließt den Finanzplan und das dazugehörige Investitionsprogramm für den 
Planungszeitraum 2020 bis 2024. 
 
Beschluss Drucksache Nr.: 321/2021 
Bewerbung Modellprojekte Smart Cities Stadtentwicklung und Digitalisierung (3.Staffel) 
1) Die Stadt Mühlhausen reicht bis 14.03.2021 den Förderantrag (Förderphase A und B) im 

Rahmen des Programms „Modellprojekte Smart Cities Stadtentwicklung und Digitalisierung" 
(3. Staffel) des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat entsprechend der 
Unterlagen zur Bewerbungsphase ein. 

2) Für die Teilnahme am Förderprojekt ist ein Stadtratsbeschluss erforderlich. Vor dem Eintritt in 
Förderphase B ist die Smart-City-Strategie dem Stadtrat zum Beschluss vorzulegen. 

3) Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass ein geforderter Eigenanteil von 35 % der Ausgaben für 
die geförderten Projekte eingebracht werden muss. Vorbehaltlich der erfolgreichen Teilnahme 
am Wettbewerb und der damit verbundenen Förderzusage sowie im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel bringt die Stadt Mühlhausen diesen in das Vorhaben ein. 

4) Bis zum finalen Absenden der Online-Bewerbung dürfen redaktionelle Änderungen 
entsprechend dem Sinn und Zweck des Vorschlags vorgenommen werden. 

 
gez. Bruns 
Dr. Bruns 
Oberbürgermeister 
 
 

 


